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Die Übersendung und Aushändigung 
von Internetausdrucken fällt in den 
Schutzbe reich des Grundrechts auf In
formationsfreiheit gemäß Art. 5 Abs. 1 
S. 1 GG. Die für die Aushändigung nach 
Art. 36 Abs. 1 BayStVollzG erforderliche 
Erlaubnis darf in entsprechender An
wendung von Art. 70 Abs. 2 BayStVollzG 
nur versagt werden, wenn anderenfalls 
die Erfüllung des Behandlungsauftrages 
oder die Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt erheblich gefährdet werden 
würde.

(OLG Nürnberg, Beschluss vom 
16. September 2008 – 2 Ws 433/08)

Gründe

Der Antragsteller ist Strafgefangener in 
der Justizvollzugsanstalt. Mit Antrags
schein vom 8.11.2007 sowie weiteren 
Schreiben vom 9. und 14.11.2007 be
gehrte der Antragsteller von der Justiz
vollzugsanstalt die Erlaubnis für die Zu
sendung, Annahme und Aushändigung 
von Entscheidungen des Bundesver
fassungsgerichts, die ihm von einer na
mentlich benannten Bekannten in Form 
von Internetausdrucken zugesandt wer
den sollten. Die gewünschte Erlaubnis 
wurde sei tens der Justizvollzugsanstalt 
abgelehnt. Mit Schreiben vom 3.6.2008 
stellte der Antragsteller wegen der nach 
wie vor von ihm begehrten Überlas
sung der Entscheidungsausdrucke 
Antrag auf gerichtliche Ent scheidung. 
Mit Beschluss vom 28.7.2008 hat die 
auswärtige Strafvollstreckungskammer 
des Landgerichts den Antrag auf ge
richtliche Ent scheidung zurückgewie
sen. Gegen diesen dem Antragsteller 
am 5.8.2008 zugestellten Beschluss hat 
dieser am 27.8.2008 zu Protokoll des 

Urkundsbeamten Rechtsbe schwerde 
eingelegt. 

Die Rechtsbeschwerde des Antrag
stellers ist gem. Art. 208 BayStVollzG 
i.V.m. § 116 Abs. 1 StVollzG statthaft 
und nach Art 208 BayStVollzG i.V.m. 
§ 118 Abs. 1 StVollzG auch form und 
fristgerecht eingelegt (§ 118 StVollzG). 
Sie ist auch gem. Art. 208 BayStVollzG 
i.V.m. § 116 Abs. 1 StVollzG zulässig, 
weil die Überprüfung der Entscheidung 
der auswärtigen Strafvollstreckungs
kammer des Landgerichts zur Fortbil
dung des Rechts geboten ist und auch 
um eine Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung zu ermöglichen. Die 
Strafvollstre ckungskammer weicht mit 
der vorliegenden Entscheidung inso
weit von der Recht sprechung des Bun
desverfassungsgerichts (Beschluss vom 
2.4.2008, Az.: 2 BvR 2173) ab, wonach 
der Schutz der Kommunikationsgrund
rechte des Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG auch im 
Anwendungsbereich des § 33 StVollzG 
(Art. 36 BayStVollzG) ausrei chend ge
währleistet werden muss, indem das 
Gewicht dieser Grundrechte bei der 
Entscheidung über die Erlaubnis zum 
Paketempfang berücksichtigt wird.

Es kann dahinstehen, ob die Rechtsbe
schwerde bereits wegen der erhobenen 
Aufklarungsrügen in der Sache Erfolg 
hat, sie ist jedenfalls mit der Sachrüge 
begrün det. 

Die rechtliche Beurteilung des Emp
fangs von Schreib und Druckwerken 
durch Gefangene richtet sich im Baye
rischen Strafvollzugsgesetz nach fol
genden Regelun gen:

Art. 31 Abs. 1 BayStVollzG gewährlei -
stet das im Hinblick auf Art. 2 Abs. 1, 
5, 6 und 10 GG verfassungsrechtlich 
geschützte Recht des Gefangenen 
im Bereich der schriftlichen Kom
munikation, d.h. im Rahmen eines 
Gedankenaustausches zwischen 
Absender und Empfänger, ohne Be
schränkung hinsichtlich Anzahl und 
Umfang Schreiben abzusenden und 
zu empfangen (vgl. Calliess/Müller

Dietz a.a.O. § 28 Rn. 1 zur inhalts
gleichen Regelung des § 28 Abs. 
1 StVollzG). Eine Untersagung des 
Schriftverkehrs ist gem. Art. 31 Abs. 
2 BayStVollzG nur zulässig, wenn kon
krete An haltspunkte für eine Gefähr
dung der Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt vorliegen oder für einen 
schädlichen Einfluss auf den Gefan
genen oder dessen Eingliederung 
durch Nichtangehörige.
Art. 70 Abs. 1 BayStVollzG begründet  -
im Hinblick auf das in Art. 5 Abs. 
1 GG ent haltene Grundrecht, sich 
aus allgemein zugänglichen Quel
len ungehindert zu unter richten, 
einen Anspruch des Gefangenen, 
in angemessenem Umfang durch 
Vermitt lung der Anstalt periodisch 
erscheinende Zeitungen und Zeit
schriften zu beziehen. Die Begren
zung auf den angemessenen Umfang 
beurteilt sich dabei nach den räum
lichen, organisatorischen und per
sonellen Verhältnissen der Anstalt; 
das Abhängig machen des Bezuges 
von der Vermittlung der Anstalt dient 
dazu, den Umfang an gemessen zu 
beschränken oder verbotene Veröf
fentlichungen i.S.d. Art. 70 Abs. 2 S. 
1 BayStVollzG auszuschließen (vgl. 
Calliess/MüllerDietz a.a.O. § 68 Rn. 
1 zur in haltsgleichen Regelung des 
§ 68 Abs. 1 StVollzG). Gem. Art. 70 
Abs. 2 S. 2 BayStVollzG können dem 
Gefangenen Ausgaben oder Teile von 
Zeitungen oder Zeitschriften darü
ber hinaus nur vorenthalten werden, 
wenn deren Aushändigung die Er
füllung des Behandlungsauftrages 
oder die Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt erheblich gefährden würde.
Soweit Postsendungen ihrem Inhalt  -
nach nicht als schriftlicher Gedan
kenaustausch i.S.d. Art. 31 Abs. 1 
BayStVollzG oder als Periodika i.S.d. 
Art. 70 Abs. 1 BayStVollzG anzusehen 
sind, sind sie als Paket i.S.d. Art. 36 
Abs. 1 S. 1 BayStVollzG zu behan deln 
(vgl. Calliess/MüllerDietz a.a.O. § 33 
Rn. 2 zur vergleichbaren Regelung in 
§ 33 Abs. 1 S. 3 StVollzG). Der Emp
fang von Paketen bedarf gem. Art. 
36 Abs. 1 S. 1 BayStVollzG der vorhe
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rigen Erlaubnis der Anstalt. Auf die 
Erteilung einer derartigen Erlaubnis 
hat der Gefangene grundsätzlich kei
nen Rechtsanspruch (Calliess/Müller 
Dietz a.a.O.), wohl aber auf fehler
freien Ermessensgebrauch.

Hinsichtlich der genannten Nor
men ist zunächst die Auffassung der 
Strafvollstre ckungskammer, wonach 
die vom Antragsteller gewünschten In
ternetausdrucke der Regelung des Art. 
36 Abs. 1 S. 1 BayStVollzG unterfallen, 
rechtlich nicht zu bean standen.

Zu Unrecht hat die Strafvollstreckungs
kammer jedoch angenommen, die 
Justizvoll zugsanstalt habe die vom 
Antragsteller begehrte Erlaubnis 
ermessensfeh lerfrei versagt. Die Straf
vollstreckungskammer hat hierbei näm
lich nicht berücksich tigt, dass sich der 
Antragsteller insoweit auf sein Grund
recht auf Informationsfreiheit gem. 
Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG berufen kann. Der 
Schutz dieses Grundrechts ist auch im 
Anwendungsbereich des Art. 36 Abs. 1 
BayStVollzG ausreichend zu gewährlei
sten, indem das Gewicht dieses Grund
rechts bei der Entscheidung über die 
Erlaubnis zum Paketempfang zu be
rücksichtigen ist (vgl. BVerfG a.a.O.). 
Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG gewährleistet für 
jedermann das Recht, sich ungehindert 
aus allgemein zugänglichen Quellen zu 
unterrichten. Zu den Informationsquel
len, die den Schutz des Grundrechts 
genießen, gehören von vorneherein die 
Massenkommunika tionsmittel (BVerf
GE 90, 32) und damit auch das Internet. 
Der Zugang zu Entschei dungen des 
Bundesverfassungsgerichts, die von je
dermann über das Internet abge rufen 
und ausgedruckt werden können, fallt 
damit unzweifelhaft in den Schutzbe
reich des Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG und zwar 
auch dann, wenn die Informationen wie 
vorlie gend – ohne Zutun des Empfän
gers in seinen Wahrnehmungsbereich 
gelangen (vgl. BVerfGE 27, 83). Eine 
allgemein zugängliche Quelle verliert 
diese Eigenschaft zu dem auch nicht 
dadurch, dass sie nachfolgend den In
halt einer Postsendung bildet. Bei der 

Frage der Allgemeinzugänglichkeit ist 
nämlich nicht auf das Einzelexemplar, 
sondern darauf abzustellen, woher das 
Einzelexemplar stammt. Die Quelle i.S.d. 
Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG bildet hier aber 
das Internet bzw. der Server, über den 
die Ent scheidungen von Internetnut
zern abgerufen werden können. Die 
Verschaffung des ausgedruckten Einze
lexemplars ist mithin nur die Konkreti
sierung der Freiheit, sich zu unterrichten 
(vgl. BVerfGE 27, 85).

Mit der nach alledem gebotenen Be
rücksichtigung des Informationsrechtes 
des An tragsstellers aus Art. 5 Abs. 1 
S. 1 GG ist es zunächst gänzlich un
vereinbar, die Er teilung der Erlaubnis 
– wie vorliegend durch die Strafvollstre
ckungskammer gesche hen  von einem 
Nachweis abhängig zu machen, dass ein 
anderweitiger Bezug der gewünschten 
Entscheidungen unmöglich ist, oder 
den Antragsteller auf eine anwalt liche 
Beratung zu verweisen. Das grundrecht
lich geschützte Informationsrecht führt 
im Rahmen der Prüfung des Art. 36 Abs. 
1 S. 1 BayStVollzG aber auch zu einer 
Ermessensreduzierung dahinge bend, 
dass dem Gefangenen grundsätzlich 
bereits ein Anspruch auf Erteilung der 
Erlaubnis zukommen kann und nicht nur 
ein Anspruch auf ermessensfehlerfreie 
Prü fung. Nur auf diese Weise wird auf 
der Ebene der Rechtsanwendung der 
wertset zenden Bedeutung des Grund
rechts hinreichend Rechnung getragen. 
Die Oberlan desgerichte Frankfurt (NStZ 
1992, 208) und Koblenz (NStZ 1984, 46) 
haben bereits für die Zulässigkeit der 
Aushändigung eines Einzelexemplars 
einer Zeitschrift bzw. Kopien hiervon 
entschieden, dass insoweit, trotz der Un
anwendbarkeit des § 68 Abs. 1 StVollzG 
(Art. 70 Abs. 1 BayStVollzG), wegen 
des in Raum stehenden Eingriffs in das 
Grundrecht der Informationsfreiheit 
nicht auf § 31 StVollzG, sondern auf die 
spe ziellere und einen weitergehenden 
Schutz gewährende Vorschrift des  
§ 68 Abs. 2 StVollzG (Art. 70 Abs. 2 
BayStVollzG) abzustellen ist. Wegen der 
durchaus gegebe nen Vergleichbarkeit 
von Internetausdrucken mit Einzele

xemplaren von Zeitschriften ist es im 
Hinblick auf die ebenfalls identische 
verfassungsrechtliche Ausgangslage 
sachgerecht, im Rahmen der Entschei
dung gem. Art. 31 Abs. 1 BayStVollzG den 
Tatbestand des Art 70 Abs. 2 BayStVoll
zG entsprechend anzuwenden. Das 
hat zur Folge, dass die Erlaubnis zur 
Übersendung und Aushändigung von 
Internetausdru cken nur dann versagt 
werden darf, wenn anderenfalls die 
Erfüllung des Behandlungsauftrages 
oder die Sicherheit oder Ordnung der 
Anstalt erheblich gefährdet werden. 
Da dem angefochtenen Beschluss der 
Strafvollstreckungskammer mit hinrei
chender Deutlichkeit zu entnehmen 
war, dass die Justizvollzugsanstalt die 
genannten Gesichtspunkte nicht be
rücksichtigt hat, war die Sache nicht 
nach Art. 208 BayStVollzG i.V.m. § 119 
Abs. 4 S. 3 StVollzG an die Strafvoll
streckungsammer zu rückzuverwei 
sen, sondern es war gem. Art. 208 
BayStVollzG i.V.m. § 119 Abs. 4 S. 2 
StVollzG zu verfahren. Für das weitere 
Verfahren ist zu bemerken, dass eine 
zah lenmäßige Begrenzung der Zusen
dung von Internetausdrucken nicht zu 
beanstan den sein wird, wenn eine un
beschränkte Zulassung die Sicherheit 
oder Ordnung der Anstalt erheblich 
gefährden würde (vgl. OLG Koblenz 
a.a.O.).
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